
Gartenordnung des Kleingärtnervereins Eutin e.V. 
 
Das Ziel des Kleingartenwesens kann nur dann verwirklicht werden, wenn die 
Kleingärtner in einer Kleingartenanlage gemeinschaftlich zusammenarbeiten, 
aufeinander Rücksicht nehmen, die Gesamtanlage und ihre Gärten ordnungsgemäß 
bewirtschaften und pflegen. Die nachstehende Gartenordnung soll Aufschluss darüber 
geben, wie sich der Kleingärtner in einer gemeinschaftlichen Anlage einzugliedern hat. 
Die Gartenordnung ist Bestandteil des Unterpachtvertrages (§ 3 Nr. 2), sie ist für den 
Kleingärtner bindend.  
 

I. 
 

Das Wesensmerkmal des Kleingartens ist vor allem die kleingärtnerische Nutzung, die 
der sinnvollen Freizeitgestaltung und Erholung sowie der Versorgung des Pächters mit 
Gartenerzeugnissen (Gemüse und Obst) dienen soll. Das Ziel des Kleingartenwesens 
soll eine Besserung der Lebensqualität der Familie ermöglichen.  
 

II. 
 

Gartenabfälle sind grundsätzlich zu kompostieren. Ausgenommen hiervon sind 
lediglich mit pilzlichen und bakteriellen Krankheiten befallene Pflanzenteile, die zu 
vernichten sind. Befallene Abfälle, Baumschnitt und Ähnliches ist dem zentralen 
Abfallentsorger zu zuführen. 
Ein Verbrennen von Gartenabfällen jeglicher Art ist grundsätzlich nicht gestattet.  
Feuerschalen und transportable Grills dürfen, nach Zustimmung des Vorstandes, mit 
naturbelassenem, abgelagertem Brennholz betrieben werden. Der entstehende Rauch 
darf nicht zur Belästigung der Nachbarn führen. 
 
Die Bestimmungen des Abfallbeseitigungsgesetzes und der Landesverordnung über 
die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen außerhalb der Abfallbeseitigungsanlagen in 
der jeweils gültigen Fassung sind zu beachten und einzuhalten.  
 
Das Spritzen von Unkrautvernichtungsmitteln ist im Kleingarten verboten. 
Pflanzenschutzmittel dürfen nur entsprechend der Positiv-Liste und nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung des Vorstandes eingesetzt werden. 
 
Chemietoiletten sind im Kleingarten nicht gestattet. Streu- und Torftoiletten sind über 
den Kompost zu entsorgen, soweit nicht vereinseigene Entsorgungsanlagen zu 
benutzen sind. 
 
Stalldünger darf in der Zeit vom 01. Mai bis 31. August nicht angefahren werden. 
 
Mit Rücksicht auf den Pflanzenschutz dürfen zu stark wachsende Gehölze, zu stark 
wachsende Pflanzen, krankheitsübertragende Pflanzen und Pflanzen, die ein negative 
Wirkung auf die menschliche Gesundheit haben können, nicht angepflanzt werden.  
 
Krebsbefallene Obstbäume sind zum Schutze der Kleingartenanlagen zu entfernen, 
anderenfalls ist der Verein ermächtigt, solche befallenen Bäume entfernen zu lassen. 
Die Kosten trägt der Kleingärtner. 
 



Der Kleingärtner hat bei Anpflanzungen aller Kulturen Rücksicht auf seinen Nachbarn 
zu nehmen (Eindringen von Wurzeln, Schatten und dergl.). Große Bäume über max. 
3,5m, wie Weiden, Pappeln, Birke, Kastanien oder Nadelbäume außer Koniferen in 
Pflegehöhe (max. 1,50 m Höhe), sind im Kleingarten verboten. Bei den Koniferen ist 
ein Abstand von 80 cm zur Parzellengrenze einzuhalten, um diese sauber- und 
unkrautfrei halten zu können. Weiterhin ist bei der Düngung darauf zu achten, dass in 
der Nähe befindliche Pflanzen nicht geschädigt werden. 
 
Obsthochstämme sollten nicht angepflanzt werden, da sie nicht nur in der Pflege 
schwierig zu behandeln sind, sondern vor allen Dingen den Garten sehr beschatten. 
 
Der Pflanzenabstand von der Grenze beträgt bei Buschobst 2,5 m, bei Beerenobst 
einschließlich Himbeeren 1 m.  
 
Jede Kleingartenparzelle sollte pro 100 m² mit 1 Busch-Obstbaum bepflanzt werden.  
 
Der Kleingärtner ist außerdem verpflichtet, alle Pflanzenschutzmaßnahmen, die von 
den Behörden angeordnet werden, durchzuführen. 
 
Die zur Rattenbekämpfung erlassenen behördlichen Anordnungen sind auch in den 
Kleingärten durchzuführen.  
 

III. 
 

Die Pächter sind verpflichtet, am Eingang seines Gartens eine Tafel anzubringen, die 
deutlich in leserlicher Schrift die Nummer der Parzelle angibt. 
 

IV. 
 

Das Betreten der Gartenanlage geschieht auf eigene Gefahr. Die Wege der 
Gartenanlage dürfen mit Motorfahrzeugen aller Art nicht befahren werden; 
Sondergenehmigungen kann der Vorstand für Dunganfuhr, Lastentransporte und 
dergl. erteilen.  
 
Das Abstellen von Kraftfahrzeugen ist in den Gartenanlagen grundsätzlich nicht 
gestattet. 
 
Die Haupttore und Eingänge zu den Anlagen sind grundsätzlich zu schließen. Hunde 
müssen an der Leine geführt werden.  
 

V. 
 

Die Umzäunung der Anlage ist Bestandteil der Kleingartenanlage. Sie ist stets in gutem 
Zustand zu halten. Einfriedungen innerhalb der Kleingartenanlage dürfen 1,2 Meter 
nicht überschreiten und sollen möglichst unauffällig gestaltet werden. Verwenden von 
Stacheldraht und Lamellenzäune oder Vergleichbarem ist verboten.  
 
Der Heckenschnitt muss mit Rücksicht auf vorhandene Nester unserer Singvögel 
ausgeführt werden. In der Brutzeit dürfen keine Hecken geschnitten werden.  
 



Der Pächter ist verpflichtet, den Garten und den an seinen Garten angrenzenden Weg 
stets rein und frei von Gras und Wildkräutern zu halten. Graswege sind von den 
Anliegern stets kurz zu halten. Angrenzende Grünflächen sind entsprechend den 
Beschlüssen der Mitglieder- bzw. der Anlagenversammlung zu pflegen. 
 
Jede eigenmächtige Veränderung, insbesondere das eigenmächtige Beschneiden der 
Anpflanzungen in den Gemeinschaftsanlagen, an öffentlichen Wegen, Knicks und 
Plätzen, ist untersagt.  
 

VI. 
 

Jeder Pächter ist grundsätzlich verpflichtet, an der Gemeinschaftsarbeit teilzunehmen 
(§ 10 der Satzung). 
 

VII. 
 

Jeder Pächter darf von dem künstlich zugeführten Wasser (Wasserleitung) nur in 
sparsamster Weise Gebrauch machen. 
 

VIII. 
 

Der Kleingärtner, seine Angehörigen sowie seine Gäste sind verpflichtet, alles zu 
vermeiden, was die Ruhe, Ordnung und Sicherheit stört sowie das 
Gemeinschaftsleben beeinträchtigt. Lärmen, lautes oder anhaltendes Musizieren, 
auch durch Rundfunk oder Musikapparate, Schießen (s. Waffengesetz) und ähnliche 
Störungen sind verboten. Vom 01. Mai bis 30. September sind die Ruhezeiten von 
12:00 Uhr bis 14:00 Uhr und 19:00 bis 07:00 Uhr einzuhalten. Während der 
Mittagsruhe sind grundsätzlich jegliche Bauarbeiten und Rasenmähen untersagt. 
Im besonderen Fall kann der Vorstand kann eine Ausnahme genehmigen. 
 

IX. 
 

Dem Vorsitzenden, seinem Beauftragten oder dem Obmann/der Obfrau sowie 
Beauftragten von Behörden ist der Zutritt zum Garten, auch in Abwesenheit des 
betreffenden Kleingärtners, gestattet. Sollte der Pächter trotz schriftlicher Aufforderung 
seinen Garten nicht in einem ordentlich nach Satzung geforderten Zustand halten oder 
versetzen, ist der Vorstand berechtigt auf Kosten des Pächters die Parzelle 
ansehnlicher herzurichten (z.B. Rasen mähen, Hecken- oder Baumschnitt). 
 

X. 
 

Die Kleintierhaltung gehört grundsätzlich nicht zur kleingärtnerischen Nutzung. Das 
Halten von Tauben und Großvieh ist verboten. 
Das Halten von Hunden und Katzen in KGA ist nicht gestattet. Für Hunde gilt 
außerhalb der Parzelle Leinenzwang. Bei Mitbringen von Katzen ist der Schutz der 
Vögel zu gewährleisten. Es ist darauf zu achten, dass die Tiere nicht die Parzelle 
verlassen können. Mitgebrachte Haustiere dürfen beim Verlassen der KGA nicht im 
KG oder der Laube verbleiben. 
Für Schäden, die ein Tier verursacht, haftet neben dem Halter derjenige, der die 
tatsächliche Gewalt über das Tier ausübt. Das Füttern von fremden Katzen ist in der 
KGA untersagt. 



Grundsätzlich ist die Bienenhaltung zu fördern. Bienenstände sollten bevorzugt am 
Rande der KGA aufgestellt werden. Eine Anhörung der Nachbarn ist vorzunehmen, 
eine schriftliche Einverständniserklärung ist einzuholen. Im Streitfall sollte ein 
Sachverständiger konsultiert werden. Nach § 1a der Bienenseuchen-Verordnung hat 
jeder, der Bienen halten will, dies spätestens bei Beginn der Tätigkeit der zuständigen 
Behörde unter Angabe der Anzahl der Bienenvölker und ihres Standortes anzuzeigen.   
Ausnahmen für die Bienenhaltung sind in Kleingärten nur auf der Grundlage eines 
Vereinsbeschlusses und mit Zustimmung des Verpächters möglich.  
 

XI. 
 

Jeder Pächter ist verpflichtet, vor der Errichtung von Baulichkeiten jeder Art die 
Genehmigung des Vereinsvorstandes und ggfs. des zuständigen Bauamtes 
einzuholen. Die Genehmigung ist schriftlich zu erteilen. Über die Größe von 
Gartenlauben, maximale überdachte Gartenfläche beträgt lt. 
Bundeskleingartengesetz 24 m². Verwendung von Baumaterial, Feuerstellen, 
Lichtanlagen, Abstand von Nachbarparzellen usw. bestehen baupolizeiliche 
Vorschriften, die in jedem Fall beachtet werden müssen. 
 
Die Nutzung von Kleingartenparzellen als Lagerplätze (gewerbliche Nutzung) oder die 
Errichtung von Garagen ist verboten. 
 
 
 
 


